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RECHTSGRUNDLAGEN
§§ 2-LUND 0-12 DES BAUGESETZBUCHES (BauGB) INDER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 8. DEZ 1986 (BGBL I SEITE 2253 ) 
§81 DER BAUORDNUNG FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LAHDESBAU DROHUNG - B au ONW ) IN DER FASSUNG DER BEKANNT

MACHUNG VOM 26. JULI 190UGVNW SEITE L19) ZULETZT GEÄNDERT DURCH DAS 2.GESETZ VOM 21. JUNI 19 8 8 (GVNW SEITE 319) 
IN VERBINDUNG MIT § 9 Abs. L BauGB.
DIE VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTÜCKE (E* AUNUTZUNGS VE R ORDNUNG - Bau KVO I INDER FASSUNG DER BE
KANNTMACHUNG VOM 23. JAH. 1990 (BGBl. I. SEITE 127 )

S L DER GEMEIHDEORDNUNG NW IH DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 26. AUG. 19BL I GY NW SEITE (.75

PLANBEARBEITUNG :

GEMEINDE
HERZEBROCK-CLARHOLZ

BAUAMT

- PLANUNGSABTEILUNG-

DIESE ÄNDERUNG WURDE GEMÄSS «10 DES BAUGESETZBUCHES
am20./2»9Övom rat der Gemeinde als Satzung be
schlossen.
HERZEBROCK -CLARHOLZ, DEN ;e.oi9l. . . . . . . . . . .
IM AUFTRÄGE DES RATES DER GEMEINDE

BÜRGERMEISTER

DIESE ÄNDERUNG IST GEMÄSS 5 2(1) DES BAUGESETZBUCHES(BauGB) 
INDER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 8.0EZ.198S (BGBL 
1 OMCH BESCHLUSS DES RATES DER GEMEINDE VOM),..AP.R.. 1990AUFGESTELLT WORDEN.
HERZEBROCK-CLARHOLZ, DEN .1.0.S£P 1990 
IM/AUFTRAGE DES RATES DER GEMEINDÜ

DIESE ÄNDERUNG WURDE GEMÄSS § 11 BAUGESETZBUCH AM 
ANGEZEIGT.SIEHE VERFÖGÜNG DES REGIERUNGS- 

unuPRÄSIDENTEN VOM
Az- ^20
DETMOLD, DEN ’.'v.//;'
DER REGIERUNGSPRÄSIDENT

^ 'V\

BÜRGERMEISTER

DIESER ÄNDERUNGSPLAN HAT MIT DER BEGRÜNDUNG GEMÄSS 
§ 3(2) DES BAUGESETZBUCHES VOM BIS P8.*f.<iO

ÖFFENTUO-MSGELEGEN.

GEMÄSS § 12 DES BAUGESETZBUCHES SIND DIE DURCHFÜHRUNG DES 
ANZEIGEVFD,:41Jni:uc' * 11 Abs.3) SOWIE ORT UND ZEIT DER AUS
LEGUNG i April qjSÜBLICH BEKANNTGEMACHT WORDEN.DER 
PLAN Einum Li trauen BEGRÜNDUNG LIEGT AB I 1. MpHi Ql 
ÖFFENTLICH AUS/,^
DER GEMEINDEDIREKTOfl

\ i--
In Vertretung:

o 4;


